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Fachanwalt Strafrecht: Fahrlässige Körperverletzung

 16. Dezember 2020: Fahrlässige Körperverletzung – lediglich 20 Tagessätze
Geldstrafe bei laufender Bewährung und 20 Voreintragungen

  

Von der Polizei Berlin waren Ermittlungen gegen unseren Mandaten wegen fahrlässiger Körperverletzung
geführt worden. Im Rahmen einer Säuberung seines Autos in Berlin-Lichtenberg hatte er die Fahrertür
unvorsichtig geöffnet und dadurch den Sturz eines Fahrradfahrers verursacht. Der Fahrradfahrer zog sich
dadurch eine Schnittverletzung und Prellungen im Arm und Beinbereich zu. Das Geschehen konnte von
zwei Freunden des Fahrradfahrers bezeugt werden. Nachdem die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen
waren, wurde das Verfahren an die Amtsanwaltschaft Berlin abgegeben. Diese erhob angesichts der
Beweislage und dem Vorstrafenregister unseres Mandanten Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung.

  

Unser Mandant hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach strafrechtliches Verhalten zu Schulden
kommen lassen und daher bereits 20 Eintragungen im Bundeszentralregister. Besonders problematisch war
jedoch, dass unser Mandant die Tat in seiner Bewährungszeit begangen hatte. Nach Zustellung der
Anklage suchte unser Mandant die Strafrechtskanzlei Dietrich auf. In der Hauptverhandlung konnte
Rechtsanwalt Dietrich das Geschehen unproblematischer als dargestellt vermitteln und insgesamt die
geringe Schuld unseres Mandanten herausarbeiten. Insbesondere seien die Verletzungen des
Fahrradfahrers als nicht mehr erheblich zu bewerten gewesen. Auch führte Rechtsanwalt Dietrich an, dass
das Geschehen unserem Mandanten sehr leid tue. Trotz des Vorstrafenregisters und der laufenden
Bewährungszeit verurteilte das Amtsgericht Tiergarten unseren Mandanten anschließend daher nur zu
einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen. Im Hinblick auf seine berufliche Zukunft war unser Mandant
Rechtsanwalt Dietrich dafür sehr dankbar.
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